
BGH zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme bei
Drogenkurieren

13.04.2021

BGH, Beschluss vom 13.04.2021, Az. 4 StR 506/20. Schlagworte: Täterschaft, Teilnahme,
BtM, Drogenkurier.

Leitsätze: Die Entscheidung enthält keine Leitsätze.

Auszug RN5: „Für die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme gelten auch im Betäubungsmittelrecht die Grundsätze des
allgemeinen Strafrechts. Beschränkt sich die Beteiligung des Täters am Handeltreiben mit Betäubungsmitteln auf einen Teilakt
des Umsatzgeschäfts, so kommt es jedenfalls nicht allein oder entscheidend darauf an, welches Maß an Selbstständigkeit und
Tatherrschaft der Beteiligte hinsichtlich dieses isolierten Teilakts innehat. Abzustellen ist vielmehr darauf, welche Bedeutung
der konkreten Beteiligungshandlung im Rahmen des auf Umsatz gerichteten Gesamtgeschäfts zukommt. Maßgeblich sind
insoweit insbesondere der Grad des eigenen Interesses am Erfolg, der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder
wenigstens der Wille dazu, so dass Durchführung und Ausgang der Haupttat maßgeblich auch vom Willen des Tatbeteiligten
abhängen (…) Ein Kurier ist danach als Gehilfe einzuordnen, wenn sich die Tathandlung auf den Transport von
Betäubungsmitteln zwischen selbstständig handelnden Lieferanten und Abnehmern beschränkt und der Beteiligte nicht in der
Lage ist, das Geschäft insgesamt maßgeblich mitzugestalten. Als mittäterschaftliches Handeltreiben kann eine Kuriertätigkeit
demgegenüber einzuordnen sein, wenn der Beteiligte über den reinen Transport hinaus erhebliche Tätigkeiten entfaltet (…)“ 

Fundstelle(n):

Entscheidung im Volltext via juris
Besprechung auf Beck Aktuell: „Täterschaft oder Teilnahme beim Drogenkurier?“
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=118693&pos=0&anz=1
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/bgh-taeterschaft-oder-teilnahme-beim-drogenkurier

	BGH zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme bei Drogenkurieren

